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Regeste

Wegweisung und Wegweisungsvollzug (Beschwerde gegen Wiedererwägungsentscheid)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Da gemäss Lehre und Praxis
Wiedererwägungsentscheide grundsätzlich wie die ursprüngliche Verfügung auf dem
ordentlichen Rechtsmittelweg weitergezogen werden können, ist das
Bundesverwaltungsgericht für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Es
entscheidet auf dem Gebiet des Asyls - in der Regel und auch vorliegend - endgültig (Art.
105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG).

E. 1.2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und 108 Abs. 1 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist - unter dem Vorbehalt nachstehender Erwägung - einzutreten.

E. 1.3
Der Beschwerdeführer beantragt unter anderem, ihm sei Asyl zu gewähren. Umstände,
welche nicht Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens waren, können durch das
Bundesverwaltungsgericht im Beschwerdeverfahren nicht geprüft werden, weil der
Streitgegenstand im Laufe des Beschwerdeverfahrens weder erweitert noch qualitativ
verändert werden darf (vgl. BVGE 2010/12 E. 1.2.1 S. 150). Über die geltend gemachten
Vorfluchtgründe wurde mit der in Rechtskraft erwachsenen Verfügung vom 22. September
2017 bereits entschieden, und das SEM prüfte die im Wiedererwägungsgesuch gemachten
Vorbringen einzig unter dem Aspekt des Wegweisungsvollzugs. Auf den Antrag auf
Asylgewährung ist demzufolge nicht einzutreten.

E. 2.1
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 2.2



Über offensichtlich unbegründete Beschwerden entscheidet das Bundesverwaltungsgericht
in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters
beziehungsweise einer zweiten Richterin (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie nachstehend
aufgezeigt wird, handelt es sich vorliegend um eine solche, weshalb der
Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG). Gestützt
auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde vorliegend auf die Durchführung eines
Schriftenwechsels verzichtet

E. 3.1
Das Wiedererwägungsverfahren ist im Asylrecht spezialgesetzlich geregelt (vgl. Art. 111b
ff. AsylG). Ein entsprechendes Gesuch ist dem SEM innert 30 Tagen nach Entdeckung des
Wiedererwägungsgrundes schriftlich und begründet einzureichen; im Übrigen richtet sich
das Verfahren nach den revisionsrechtlichen Bestimmungen von Art. 66-68 VwVG (Art.
111b Abs. 1 AsylG).

E. 3.2
In seiner praktisch relevantesten Form bezweckt das Wiedererwägungsgesuch die
Änderung einer ursprünglich fehlerfreien Verfügung an eine nachträglich eingetretene
erhebliche Veränderung der Sachlage (vgl. BVGE 2014/39 E. 4.5 m.w.H.). Blieb die
abzuändernde Verfügung unangefochten oder wurde, wie vorliegend, ein eingeleitetes
Beschwerdeverfahren mit einem blossen Prozessentscheid abgeschlossen, können auch
Revisionsgründe einen Anspruch auf Wiedererwägung begründen (zum sog. "qualifizierten
Wiedererwägungsgesuch" vgl. BVGE 2013/22 E. 5.4 m.w.H.). Darüber hinaus sind
Revisionsgründe, welche sich auf Tatsachen und Beweismittel abstützen, die erst nach
Abschluss eines Beschwerdeverfahrens entstanden sind, stets unter dem Titel der
Wiedererwägung bei der Vorinstanz einzubringen (vgl. Art. 45 VGG i.V.m. Art. 123 Abs. 2
Bst. a letzter Teilsatz BGG; BVGE 2013/22).

E. 4.1
Das SEM begründete seinen Entscheid im Wesentlichen damit, es habe bereits im
ordentlichen Verfahren festgestellt, dass der Beschwerdeführer seine geltend gemachte
Sozialisierung in Afghanistan nicht glaubhaft gemacht habe. Die durch die Fachstelle
LINGUA durchgeführte linguistische Analyse habe stattdessen eine Hauptsozialisation in
Pakistan ergeben. Die Vorinstanz verwies dabei auf ihre Ausführungen anlässlich der
Gewährung des rechtlichen Gehörs vom 3. Dezember 2015, die Stellungnahme des
Beschwerdeführers im Schreiben vom 23. Dezember 2015 sowie die Erwägungen im
Asylentscheid vom 4. Februar 2016. Die tatsächliche Staatsangehörigkeit des
Beschwerdeführers sowie allfällige Aufenthaltsregelungen in Drittstaaten (namentlich
Pakistan) stünden bis heute nicht fest. Vor diesem Hintergrund sei die Sicherheitslage in der
Provinz B._______ irrelevant. Sein Vorbringen, wonach er kein tragfähiges familiäres
Beziehungsnetz habe, sei weder substanziiert begründet noch belegt. Das eingereichte
Schreiben des SRK vom 30. Oktober 2017 besage lediglich, dass die Suche nach den
Verwandten bisher erfolglos geblieben sei. Es sei jedoch nicht ersichtlich, wie, wo und nach
welchen Kriterien gesucht worden sei, und da der Beschwerdeführer gegenüber dem SEM
falsche Angaben zu seiner Herkunft gemacht habe, sei nicht auszuschliessen, dass er dies
auch gegenüber dem Suchdienst des SRK getan habe. Das eingereichte Beweismittel sei
demzufolge nicht geeignet, ein fehlendes Beziehungsnetz zu belegen. Überdies habe er
keine rechtsgenüglichen Identitätspapiere zu den Akten gereicht, so dass seine Identität,



insbesondere die Staatsangehörigkeit, nicht feststehe. Wie bereits im Asylentscheid
festgehalten, handle es sich bei der Tazkera nicht um ein rechtsgenügliches Identitätspapier,
weil Tazkeras keinerlei Sicherheitsmerkmale aufweisen würden und daher leicht gefälscht
werden könnten.

E. 4.2
Der Beschwerdeführer hält diesen Erwägungen entgegen, das SEM habe seine Aussagen im
Asylverfahren zu Unrecht als unglaubhaft eingeschätzt, weil es nicht berücksichtigt habe,
dass er im Zeitpunkt der Flucht erst (...) Jahre alt gewesen sei, nie eine reguläre Schule
besucht habe, tagelang alleine mit seinen Tieren unterwegs gewesen sei und kaum
Kontaktmöglichkeiten zu Menschen gehabt habe. Ferner sei das LINGUA-Gespräch mit der
sachverständigen Person per Telefon durchgeführt worden. Es sei nicht auszuschliessen,
dass es dabei zu Verständigungsschwierigkeiten gekommen sei. Aus dem Dokument zum
Werdegang und zur Qualifikation der sachverständigen Person sei nicht ersichtlich, wie
regelmässig sie sich in Afghanistan aufhalte und wann der letzte Aufenthalt gewesen sei.
Die afghanischen Botschaft in Genf garantiere mit der eingereichten Bestätigung die
Echtheit seiner Tazkera und bestätige überdies seine afghanische Staatsbürgerschaft. Das
eingereichte Schreiben des SRK werde vom SEM zu Unrecht nicht als Beweis für das
Fehlen eines familiären Beziehungsnetzes anerkannt, arbeite der Suchdienst des SRK doch
sehr gewissenhaft. Weiter habe ein junger Mann namens C._______ (N [...]) erklärt, aus
einem benachbarten Dorf in der Provinz B._______ zu stammen, und bestätigt, die Familie
des Beschwerdeführers zu kennen. Die Sicherheitslage in Afghanistan sei immer noch sehr
prekär, insbesondere für Rückkehrer; weite Teile seiner Heimatprovinz stünden unter der
Kontrolle der Taliban, so auch die ländlichen Gebiete, aus welchen er stamme. Er habe
seine Herkunft nie geleugnet oder verheimlicht. Seit seiner Flucht habe er keinen Kontakt
zu seinem Onkel und wisse nicht, wo seine Brüder seien. Gemäss dem Bericht der SFH
vom 14. September 2017 habe seit 2014 die Zahl missbrauchter Kinder landesweit
zugenommen. Die Taliban rekrutierten Kinder als Soldaten und setzten sie auch als
Selbstmordattentäter ein. Er habe kein familiäres Netz, das ihm Schutz bieten könnte, und
wäre in Afghanistan völlig auf sich alleine gestellt. Mit seinem Bildungsstand wäre es ihm
kaum möglich, eine selbständige Lebensgrundlage aufzubauen.

E. 5.1
Der Beschwerdeführer begründet sein Wiedererwägungsgesuch im Wesentlichen mit dem
Fehlen eines familiären Beziehungsnetzes in Afghanistan, seinen Bemühungen um
Verifizierung seiner Tazkera durch die afghanischen Behörden und der seit seiner Ausreise
im ganzen Land und insbesondere in der Provinz B._______ verschlechterten
Sicherheitslage. Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Verfügung zutreffend
festgehalten, dass sie bereits im ordentlichen Verfahren gestützt auf eine LINGUA-Analyse
festgestellt hat, dass seine Hauptsozialisation sehr wahrscheinlich nicht in Afghanistan
sondern in Pakistan stattgefunden hat, und seine tatsächliche Staatsangehörigkeit und eine
allfällige Aufenthaltsregelung in Pakistan nicht feststehen. Daraus hat sie zu Recht den
Schluss gezogen, dass die Sicherheitslage in der Provinz B._______ vorliegend irrelevant
ist. Daran mag das - unzutreffende - Vorbringen in der Beschwerde, die afghanische
Vertretung in Genf habe mittlerweile die Echtheit der Tazkera des Beschwerdeführers
sowie seine afghanische Staatsangehörigkeit bestätigt, nichts zu ändern. Dem auf
Beschwerdeebene eingereichten Ausdruck der E-Mail vom 29. Januar 2018 ist zu
entnehmen, dass eine Person namens "D._______" mit einer E-Mail-Adresse des



afghanischen Konsulates in Genf folgenden Text an die Rechtsvertretung schrieb: "Mr
A._______ Tazkera has been approved. His registration number at the embassy is (...)". Der
vollständige Name der Person, die diese Bestätigung verfasst hat, fehlt ebenso wie die
Angabe ihrer Funktion innerhalb des afghanischen Konsulates und ihre Unterschrift;
überdies liegt auch kein offizieller Briefkopf des Konsulates vor. Es handelt sich somit bei
dieser E-Mail offensichtlich nicht um ein offizielles amtliches Dokument der afghanischen
Vertretung, und der Beschwerdeführer kann daraus weder die Echtheit der Tazkera ableiten
noch eine offizielle Anerkennung einer afghanischen Staatsangehörigkeit. Das
Beweismittel ist somit wiedererwägungsrechtlich nicht relevant. Die Staatsangehörigkeit
des Beschwerdeführers ist nach wie vor unbekannt, so dass auf die verschlechterte
Sicherheitslage in Afghanistan im Allgemeinen und in der Provinz B._______ im
Besonderen nicht weiter einzugehen ist.

E. 5.2
Ebenfalls nicht zu beanstanden ist die Feststellung des SEM, dass das eingereichte
Schreiben des Suchdienstes des SRK vom 30. Oktober 2017 nicht geeignet ist, ein
fehlendes familiäres Beziehungsnetz des Beschwerdeführers zu belegen, zumal weder
dessen Angaben gegenüber dem Suchdienst noch die Suchkriterien ersichtlich sind.

E. 5.3
Die auf Beschwerdeebene erhobene, unsubstanziierte und in keiner Weise belegte
Behauptung, es sei nicht auszuschliessen, dass es im Gespräch zwischen der
sachverständigen Person und dem Beschwerdeführer im Rahmen der LINGUA-Analyse am
Telefon zu Verständnisschwierigkeiten gekommen sein könnte, ist zurückzuweisen.
Irrelevant ist schliesslich auch die Bemerkung, aus dem edierten Dokument zum
Werdegang und zur Qualifikation der sachverständigen Person sei nicht ersichtlich, wie
regelmässig sie sich in Afghanistan aufhalte und wann der letzte Aufenthalt gewesen sei. Es
entspricht nicht dem Sinn und Zweck eines Wiedererwägungsverfahrens, Rügen und
Einwände zuzulassen, die im Rahmen des ordentlichen Asyl- und Beschwerdeverfahrens
hätten vorgebracht werden können. Es besteht keine Veranlassung, die Ergebnisse der
LINGUA-Analyse in Frage zu stellen.

E. 5.4
Sodann vermag auch das Vorbringen, der (...)-jährige Jugendliche C._______ (N [...]) habe
bestätigt, dass er die Familie des Beschwerdeführers kenne und aus einem benachbarten
Dorf in der Provinz B._______ stamme, keinen Revisionsgrund im Sinne von Art. 66
VwVG zu begründen. Solche Aussagen von Privatpersonen weisen offensichtlich
Gefälligkeitscharakter auf und sind nicht geeignet, die Ergebnisse der LINGUA-Analyse
umzustossen.

E. 5.5
Zusammenfassend ergibt sich, dass vorliegend seit dem Entscheid vom 4. Februar 2016
weder eine wesentliche Veränderung des rechtserheblichen Sachverhalts eingetreten ist
noch wiedererwägungsrechtlich erhebliche Beweismittel beigebracht worden sind, welche
eine rechtliche Anpassung dieser Verfügung rechtfertigen würden.

E. 6
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass das SEM das Wiedererwägungsgesuch vom 20.
Dezember 2017 zu Recht abgelehnt hat. Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf



einzutreten war. Der am 6. März 2018 angeordnete Vollzugsstopp fällt mit dem
vorliegenden Urteil dahin.

E. 7
Im Lichte der vorstehenden Erwägungen waren die gestellten Wiedererwägungsbegehren
als aussichtslos zu beurteilen. Somit sind die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen
Prozessführung und Rechtsverbeiständung im Sinne von Art. 65 Abs. 1 und 2 VwVG
ungeachtet der prozessualen Bedürftigkeit des Beschwerdeführers abzuweisen. Bei diesem
Ausgang des Verfahrens sind die Kosten von Fr. 1500.- dem Beschwerdeführer
aufzuerlegen (Art. 37 VGG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 1-3 des Reglements vom 21.
Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]). (Dispositiv nächste Seite)
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